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N e u - A n s p a c h

B E S C H L U S S
der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

vom Samstag, den 04.12.2021.

3.3 Grundsatzbeschluss zur Aktualisierung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der 
Stadt Neu-Anspach und Priorisierung von Klimaschutz- und 
Klimaanpassungsmaßnahmen
Vorlage: 380/2021

Es wird beschlossen,

1. Option A: das bestehende integrierte Klimaschutzkonzept der Stadt Neu-Anspach aus dem Jahr 
2013 über ein Fachbüro nach den dann geltenden Vorgaben der Kommunalrichtlinie des Bundes zu 
aktualisieren, um ab 2023 weitere Förderungen, wie z.B. ein Anschlussvorhaben 
Klimaschutzmanagement und Umsetzung einer Klimaschutzmaßnahme aus dem Konzept, 
beantragen zu können. 

Hierfür werden im Haushalt 2022 Haushaltsmittel in Höhe von maximal 25.000 Euro eingestellt, um 
ein geeignetes Fachbüro zeitnah in 2022 mit der Aktualisierung beauftragen zu können.

2. Folgende Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen haben hohe Priorität und sollten 
kurzfristig in den Jahren 2022/2023 nach Verfügbarkeit der Haushaltsmittel umgesetzt werden: 

a) Klimaschutz-Maßnahmen (Umsetzung 2022-2023)

• Aktualisierung des Klimaschutz-Konzeptes der Stadt Neu-Anspach (Option A) in 2022

• Für die zeitnahe Beauftragung eines Fachbüros zur Aktualisierung des Klimaschutz-Konzeptes 
sollen im Haushalt 2022 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt 
werden, um in den folgenden Haushaltsjahren weitere Fördermöglichkeiten in Anspruch 
nehmen zu können. 

• Weiterführung der Beratungsleistungen der Verbraucherzentrale über die Kooperation 
Energieberatung Usinger Land in 2022

• Durchführung der Solar-Kampagne Neu-Anspach in 2022

• Gründung einer Bürgerenergiegesellschaft

• Ökoprofit FrankfurtRheinMain: Umsetzung der Umweltmaßnahmen in der Kita 
Rasselbande (Ulrich-von-Hassel-Weg) ab 2022-2023

• Prüfung und Bereitstellung von Dächern städtischer Liegenschaften oder Freiflächen für 
die Nutzung von Solarenergie (thermische Solaranlagen und/oder Photovoltaikanlagen) 
ab 2022-2023

• Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ab 2022-2023

• Aufbau eines Energie-Gebäudemenagements für öffentliche Liegenschaften ab 2023

b) Klimaanpassungsmaßnahmen (2022/2023)

• Waldumbau – Wiederaufforstung 

• Erstellung einer Starkregensimulationsanalyse über ein Fachbüro ab 2021-2022



Beratungsergebnis: 9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)




